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Änderungen im Gerichtsverfahren
1. Allgemeines

Der Themenbereich Gerichte, gerichtliches Verfahren, Zuständigkeiten von Gerichten kommt in praktisch sämtlichen Lehrplänen vor. Insbesondere die Reform des Strafverfahrens ist aktuell und immer wieder Inhalt von Zeitungsberichten. 

Die Zivilverfahrens-Novelle 2009, BGBl. I Nr. 30/2009 und das Budgetbegleitgesetz 2009 haben einige Änderungen im zivilgerichtlichen Verfahren und in der Strafprozessordnung mit sich gebracht, die im Folgenden – soweit sie für den Unterricht interessant sind – kurz vorgestellt werden. Eine weitergehende Reform des Strafverfahrens – insbesondere der Laienbeteiligung – ist derzeit auch ein Thema, das immer wieder diskutiert wird.
2. Änderungen im zivilgerichtlichen Verfahren

· Seit 1.7.2009 werden Klagen nicht mehr eigenhändig zugestellt; sie können auch an einen Ersatzempfänger abgegeben werden.

· Im bezirksgerichtlichen Verfahren müssen sich die Beteiligten ab einem Streitwert von auf € 5.000,– durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen.

· Mahnverfahren sind bis zu einem Streitwert von € 75.000,– obligatorisch.
· Eine Revision an den OGH ist bei einem Streitwert unter € 5.000,– jedenfalls unzulässig. Bei Streitwerten zwischen € 5.000,– und 30.000,– entscheidet das Rechtsmittelgericht über die Zulässigkeit der Revision.
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3. Änderungen im Strafverfahren

· Die Höhe der Tagessätze wurden in der StPO geändert: mind. € 4,–, max. € 5.000,–.

· Änderungen bei der Schöffengerichtsbarkeit:

· Das Landesgericht als Schöffengericht besteht aus einem Richter und zwei Schöffen

· Soweit im Einzelnen nichts anderes bestimmt wird, entscheidet das Gericht mit der Mehrheit der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt die für den Beschuldigten günstigere Meinung. Gegen die Stimme des Vorsitzenden des Schöffengerichts kann die Schuldfrage nicht bejaht und keine für den Angeklagten nachteiligere rechtliche Beurteilung der Schuld vorgenommen werden.
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· Dem Landesgericht als Geschworenengericht obliegt das Hauptverfahren wegen Straftaten, die mit lebenslanger oder einer Freiheitsstrafe bedroht sind, deren Untergrenze mehr als fünf Jahre und deren Obergrenze mehr als zehn Jahre beträgt

Im Strafverfahren bestehen daher folgende Zuständigkeiten:
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Der Instanzenzug im Strafverfahren bleibt unverändert:
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4. Schulbuchbezug
Anknüpfungspunkte im Unterricht können einerseits aktuelle Berichte über Strafverfahren und andererseits Berichte über eine Diskussion der Laienbeteiligung sein. Dabei kann auch auf die historischen Wurzeln der Laienbeteiligung im deutschen Recht eingegangen werden.
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